
 

 

Ehrenordnung 
 
 
Der Ludwigshafener Sportjugend (LSJ) kann Mitglieder der 
angeschlossenen Vereine, die sich besonders um den Jugendsport in 
Ludwigshafen verdient gemacht haben, ehren. 
 
Es können auch Personen geehrt werden, die nicht Mitglieder von 
Sportvereinen sind, sich jedoch in der sportlichen und außersportlichen 
Jugendarbeit in Ludwigshafen außergewöhnliche Verdienste erworben 
haben. 
 
Die zur Ehrung vorgeschlagenen Personen müssen folgende Richtlinien 
erfüllen: 
 
1. Ehrenurkunde 

Vereinsmitglieder oder Personen, die sich besonders um den 
Jugendsport im eigenen Verein verdient gemacht haben, können mit der 
Ehrenurkunde der LSJ ausgezeichnet werden. 

 
2. Ehrenteller 

Vereinsmitglieder oder Personen, die sich besonders um den 
Jugendsport und die außersportliche Jugendarbeit in Ludwigshafen 
verdient gemacht haben, können mit dem Ehrenteller ausgezeichnet 
werden. 

 
Ehrungen können nur auf Antrag des Jugendausschusses oder eines 
Mitgliedsvereins erfolgen. 
 
Der Antrag auf eine Ehrung soll mindestens 3 Monate vor dem 
beabsichtigten Termin der Ehrung der Vorsitzenden/dem Vorsitzenden des 
Jugendausschusses schriftlich vorliegen. 
 
 
Verleihungsrecht 
 
Das Verleihungsrecht hat allein der Jugendausschuß.  
 
Ausnahmen der vorstehenden Richtlinien bedürfen eines Beschlusses des 
Jugendausschusses. 
 
 
Diese Ehrenordnung tritt am 25. April 1997 in Kraft. 
Zustimmung durch den Vorstand des LSV am 2. Juni 1997 


